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Stellunqnahme zu EBK-RS Interne Überwachunq und Kontrolle

Sehr geehrter Damen und Herren

Besten Dank für die Gelegenheit, zum obgenanntenEntwurf Stellung nehmenzu dürfen. Aus Sicht der
Corporate Governance in Banken und Effektenhändlern erachten wir dieses Rundschreiben als
wichtig. Es ist sinnvoll, die Interne Revisionzusammen mit Compliance und Risikokontrollezu regeln.

Wir nehmen wie folgt Stellung:

Kollektivmitgliedder Treuhand-Kammer Membre collectif de la Chambre fiduciaire Membra co/lettivodella Camera fiduciaria

RZ Thema Vernehmlassungshinweis
2 Definition Interne . Die Aufteilung auf die verschiedenenStufen des IKS sollte bei

Kontrolle der Basis auch operative Kontrollenaufzeigen,d.h. die in die
betrieblichenAbläufe integriertenKontrollen(z.B. 4-Augen-
Prinzip,Funktionentrennung,etc.). Bereits hier könnte dann
ausgeführtwerden, dass die Aufgabe der Internen Revision
die Überprüfungder vorangehendenStufen ist (Die
Wirksamkeit dieser Funktionenwird durch die Interne
Revisiongeprüft).

. Allenfalls sollte sich das Rundschreibenauf die Terminologie
und Inhalteder Richtliniezur Internen Kontrolleder SBVg
ausrichten, um unnötige Interpretationenzu vermeiden.

6 Tochterbanken . Wir empfehlenanzugeben,warum keine Regelung für
Tochterbanken etc. von inländischenNicht-Banken erfolgt,
respektivewas erwartetwird.

. Ebenso ist die Rolle des Audit Committees und der Internen
Revisionder Mutter bezüglich Verantwortlichkeitund
Zuständigkeit für die Tochter unklar.Auch könnte das
Verhältniszwischen VR/Audit Committee/lnterne Revision
Mutter zu VR/Audit Committee/lnterne RevisionTochter zu
FragenAnlass geben.

13 ff., Anforderungen an die . Bei den Anforderungen, sowohl an die Unabhängigkeit als
28, Mitglieder eines VR auch an die Ausbildung, ist die Messlatte recht hoch gelegt. Je
29 resp. Audit Committee nach Komplexität und Grösse ist dies sicher notwendig. Es ist

für uns schwierig zu beurteilen,ob die Anforderungen den
kleineren Institutengenügend Spielraum lassen.

34 Revisionsberichte . Aufgrund Quantität der Revisionsberichtein grösseren
Instituten ist allenfalls auch eine Zusammenfassung der
Berichtenotwendig.

36 Honorierung der . Es fragt sich, ob die RZ 36 nicht gleich ausführlich wie die
Internen Revision Regelungbei Compliance (RZ 78) und der Risikokontrolle (RZ

91) abzufassen ist.
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44 Whistleblowing . Die Thematik wird (nicht nur) in unserem Verband sehr
kontrovers diskutiert. Wir empfehlen, dass nur kotierte
Unternehmen ein solches Verfahren einrichten müssen und

dass es ansonsten dem Verwaltungs rat freigestellt ist, ein
solches einzurichten.

52 Unterstellung .
Die Regelung bezweckt die Unabhängigkeit der Internen
Revision zu gewährleisten. Eine Unterstellung unter den
Vorsitzenden des Audit Committee bietet nebst der verlangten
Unabhängigkeit auch Vorteile gegenüber einem Gremium
bezüglich der Effizienz (Bsp. Verfügbarkeit und Koordination).
Diese Unterstellungsmöglichkeit sollte daher ebenfalls
ermöalicht werden.

56 Anforderungen des . Der SVIR stellt bei Unternehmensmitgliedern als auch bei
Schweizerischen Unternehmen als Erbringer von Internen Revisions-
Verbandes für Interne Dienstleistungen Anforderungen an die Unabhängigkeit, die
Revision (SVIR) Ausbildung und die minimale Grösse der Revisionsabteilung.

Die RZ 52 bis 56 sind in verschiedenen Belangen
deckungsgleich. Alle Mitglieder (auch Einzelmitglieder) sollen
zudem die Standards for the Professional Practice des
Institute of Internal Auditors (IIA) einhalten. Wobei alle 5 Jahre
eine unabhängige Prüfung bestätigen soll, dass die Standards
eingehalten werden. Das Nichteinhalten von einzelnen
Standards wäre dem Verwaltungsrat oder Audit Committee
gegenüber offen zu legen. In der RZ wird nur auf unsere
Anforderungen bezüglich der fachlichen und
führungsmässigen Qualifikation für Unternehmensmitlieder
Bezug genommen. Wir gehen davon aus, dass dies bewusst
erfolgte, um das Rundschreiben diesbezüglich einfach zu
halten.

. Wie ist es geregelt, wenn die Interne Revision die
Anforderungen als Mitglied des SVIR nicht erfüllen kann - z.B.
wenioer als 3 Mitarbeiter hat?

57 Aufgaben und . Gemäss den für die Schweiz gültigen Standards for the
Verantwortl ichkeiten Professional Practice des IIA ist die Interne Revision prüfend

und beratend tätig. Im Bereich des Prüfens hat sie folgende
Aufgaben (Standards für die berufliche Praxis der Internen
Revision, PS 2100 ff.).

0 Bewertung und Beitrag zur Verbesserung des
Risikomanagements

0 Bewertung und Beitrag zur Verbesserung der
Kontrollsysteme

0 Bewertung und Beitrag zur Verbesserung der
Führungs- und Überwachungssysteme

In RZ 57 ist somit nur ein Teil des Aufgabenspektrums
abgebildet.

. Die Interne Revision "... berichtet in erster Linie dem
Verwaltungsrat.". Müsste konsequenterweise nicht auch "...
dem Verwaltungsrat resp. dem Audit Committee." ergänzt
werden (dies gilt auch für die fortfolgenden Ziffern, in welchen
der Verwaltunosrat erwähnt wird, 2.B. RZ 65, 66, 68, 71).

61 Zugang zu den . Im Sinne der vollen Gegenseitigkeit bei der Koordination und
Arbeitspapieren später bei der Beurteilung der Prüfungsresultate, sollte die

Interne Revision die relevanten Arbeitspapiere der Externen
Prüfer ebenso einsehen können.
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Wir geben hiermit das ausdrückliche Einverständnis, diese Vernehmlassung auf der Internetseite der
EBK zu publizieren. Bei Fragen bitten wir Sie, sich an Herrn Jörg Steinger, Interne Revision, Luzerner
Kantonalbank, Theaterstrasse 5, 6002 Luzern, Telefon 041 2062551, welcher die Stellungnahme
koordiniert hat oder Herrn Daniel Hauser, Präsident SVIR, Credit Suisse Group, Postfach, 8070 Zürich,
Telefon 0443334685 zu wenden.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHER)IERBAND
bR INTERNE REVISION

65, Geschäftsleitung als . Kleinere Institute haben Bedenken angemeldet, dass die
68 Adressat von Planung Geschäftsleitung ebenfalls standardmässig mit der

und Tätigkeitsbericht Risikoanalyse, den Prüfzielen bedient werden. Ebenso
befürchten sie, allenfalls die Abteilungsinterne Zielerreichung
der Geschäftsleitung zur Einsicht geben zu müssen. Wir
empfehlen, dass Sie beifügen, dass die Geschäftsleitung
allenfalls nur summarisch informiert wird.

74 Compliance Aufgaben . Die Regelung lässt offen, ob Compliance selber kontrollierend
tätig werden soll oder nicht. In der Schweiz treffen wir beide
Varianten an. Wir gehen davon aus, dass ein gewisser Anteil
von Überwachung durch Compliance sich positiv auf die
Effektivität dieser AbteilunQ auswirkt.

95 ff Aufgaben der . Die Risikokontrolle als Funktion, sollte auch einem Gremium
Risikokontrolle übertragbar sein, welches die verschiedenen

Risikomanagement-Aufgaben in der Bank zusammenfasst.
Um den unterschiedlichen Eigenheiten der Banken Rechnung
zu traqen, sollte dies allenfalls noch erwähnt werden.

An- SBVg Richtlinien . Die SBVg Richtlinien "Interne Kontrolle" ist nicht erwähnt. Die
hang "Interne Kontrolle" der EBK unterstellten Banken und Effektenhändler haben

diese einzuhalten unabhängig davon, ob sie Mitglied des SBV
sind.


